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Teil I Vorbemerkungen 

 

Dieser Rahmenlehrplan für den berufsbezogenen Unterricht der Berufsschule ist durch die 

Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder beschlossen worden und mit der entspre-

chenden Ausbildungsordnung des Bundes (erlassen vom Bundesministerium für Wirtschaft 

und Energie oder dem sonst zuständigen Fachministerium im Einvernehmen mit dem Bun-

desministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend) abgestimmt. 

 

Der Rahmenlehrplan baut grundsätzlich auf dem Niveau des Ersten Schulabschlusses bzw. 

vergleichbarer Abschlüsse auf. Er enthält keine methodischen Festlegungen für den Unter-

richt. Der Rahmenlehrplan beschreibt berufsbezogene Mindestanforderungen im Hinblick auf 

die zu erwerbenden Abschlüsse. 

 

Die Ausbildungsordnung des Bundes und der Rahmenlehrplan der Kultusministerkonferenz 

sowie die Lehrpläne der Länder für den berufsübergreifenden Lernbereich regeln die Ziele und 

Inhalte der Berufsausbildung. Auf diesen Grundlagen erwerben die Schüler und Schülerinnen 

den Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf sowie den Abschluss der Berufs-

schule. 

 

Die Länder übernehmen den Rahmenlehrplan unmittelbar oder setzen ihn in eigene Lehrpläne 

um. Im zweiten Fall achten sie darauf, dass die Vorgaben des Rahmenlehrplanes zur fachli-

chen und zeitlichen Abstimmung mit der jeweiligen Ausbildungsordnung erhalten bleiben. 
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Teil II Bildungsauftrag der Berufsschule 

 

Die Berufsschule und die Ausbildungsbetriebe erfüllen in der dualen Berufsausbildung einen 

gemeinsamen Bildungsauftrag. 

 

Die Berufsschule ist dabei ein eigenständiger Lernort, der auf der Grundlage der Rahmenver-

einbarung über die Berufsschule (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 12.03.2015 in 

der jeweils geltenden Fassung) agiert. Sie arbeitet als gleichberechtigter Partner mit den an-

deren an der Berufsausbildung Beteiligten zusammen und hat die Aufgabe, den Schülern und 

Schülerinnen die Stärkung berufsbezogener und berufsübergreifender Handlungskompetenz 

zu ermöglichen. Damit werden die Schüler und Schülerinnen zur Erfüllung der Aufgaben im 

Beruf sowie zur nachhaltigen Mitgestaltung der Arbeitswelt und der Gesellschaft in sozialer, 

ökonomischer, ökologischer und individueller Verantwortung, insbesondere vor dem Hinter-

grund sich wandelnder Anforderungen, befähigt. Das schließt die Förderung der Kompetenzen 

der jungen Menschen 

- zur persönlichen und strukturellen Reflexion, 

- zum verantwortungsbewussten und eigenverantwortlichen Umgang mit zukunftsorien-

tierten Technologien, digital vernetzten Medien sowie Daten- und Informationssyste-

men, 

- in berufs- und fachsprachlichen Situationen adäquat zu handeln, 

- zum lebensbegleitenden Lernen sowie zur beruflichen und individuellen Flexibilität zur 

Bewältigung der sich wandelnden Anforderungen in der Arbeitswelt und Gesellschaft, 

- zur beruflichen Mobilität in Europa und einer globalisierten Welt 

ein. 

 

Der Unterricht der Berufsschule basiert auf den für jeden staatlich anerkannten Ausbildungs-

beruf bundeseinheitlich erlassenen Ordnungsmitteln. Darüber hinaus gelten die für die Berufs-

schule erlassenen Regelungen und Schulgesetze der Länder. 

 

Um ihren Bildungsauftrag zu erfüllen, muss die Berufsschule ein differenziertes Bildungsan-

gebot gewährleisten, das  

- in didaktischen Planungen für das Schuljahr mit der betrieblichen Ausbildung abge-

stimmte handlungsorientierte Lernarrangements entwickelt,  

- einen Unterricht mit entsprechender individueller Förderung vor dem Hintergrund unter-

schiedlicher Erfahrungen, Fähigkeiten und Begabungen aller Schüler und Schülerinnen 

ermöglicht, 

- ein individuelles und selbstorganisiertes Lernen in der digitalen Welt fördert, 

- eine Förderung der bildungs-, berufs- und fachsprachlichen Kompetenz berücksichtigt, 

- eine nachhaltige Entwicklung der Arbeits- und Lebenswelt und eine selbstbestimmte 

Teilhabe an der Gesellschaft unterstützt, 

- für Gesunderhaltung und Unfallgefahren sensibilisiert,  

- einen Überblick über die Bildungs- und beruflichen Entwicklungsperspektiven ein-

schließlich unternehmerischer Selbstständigkeit aufzeigt, um eine selbstverantwortliche 

Berufs- und Lebensplanung zu unterstützen, 

- an den relevanten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Ergebnissen im Hinblick auf 

Kompetenzentwicklung und Kompetenzfeststellung ausgerichtet ist. 
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Zentrales Ziel von Berufsschule ist es, die Entwicklung umfassender Handlungskompetenz zu 

fördern. Handlungskompetenz wird verstanden als die Bereitschaft und Befähigung des Ein-

zelnen, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durch-

dacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten.  

 

Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen von Fachkompetenz, Selbstkompe-

tenz und Sozialkompetenz. 

 

Fachkompetenz 

Bereitschaft und Fähigkeit, auf der Grundlage fachlichen Wissens und Könnens Aufgaben und 

Probleme zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbstständig zu lösen und das 

Ergebnis zu beurteilen. 

 

Selbstkompetenz1 

Bereitschaft und Fähigkeit, als individuelle Persönlichkeit die Entwicklungschancen, Anforde-

rungen und Einschränkungen in Familie, Beruf und öffentlichem Leben zu klären, zu durch-

denken und zu beurteilen, eigene Begabungen zu entfalten sowie Lebenspläne zu fassen und 

fortzuentwickeln. Sie umfasst Eigenschaften wie Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit, Selbstver-

trauen, Zuverlässigkeit, Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein. Zu ihr gehören insbesondere 

auch die Entwicklung durchdachter Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an 

Werte. 

 

Sozialkompetenz 

Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, Zuwendungen und 

Spannungen zu erfassen und zu verstehen sowie sich mit anderen rational und verantwor-

tungsbewusst auseinanderzusetzen und zu verständigen. Hierzu gehört insbesondere auch 

die Entwicklung sozialer Verantwortung und Solidarität. 

 

Methodenkompetenz, kommunikative Kompetenz und Lernkompetenz sind immanenter Be-

standteil von Fachkompetenz, Selbstkompetenz und Sozialkompetenz. 

 

Methodenkompetenz 

Bereitschaft und Fähigkeit zu zielgerichtetem, planmäßigem Vorgehen bei der Bearbeitung 

von Aufgaben und Problemen (zum Beispiel bei der Planung der Arbeitsschritte). 

 

Kommunikative Kompetenz 

Bereitschaft und Fähigkeit, kommunikative Situationen zu verstehen und zu gestalten. Hierzu 

gehört es, eigene Absichten und Bedürfnisse sowie die der Partner wahrzunehmen, zu ver-

stehen und darzustellen. 

 

Lernkompetenz 

Bereitschaft und Fähigkeit, Informationen über Sachverhalte und Zusammenhänge selbststän-

dig und gemeinsam mit anderen zu verstehen, auszuwerten und in gedankliche Strukturen 

einzuordnen. Zur Lernkompetenz gehört insbesondere auch die Fähigkeit und Bereitschaft, im 

Beruf und über den Berufsbereich hinaus Lerntechniken und Lernstrategien zu entwickeln und 

diese für lebenslanges Lernen zu nutzen.

 
1  Der Begriff „Selbstkompetenz“ ersetzt den bisher verwendeten Begriff „Humankompetenz“. Er berücksichtigt 

stärker den spezifischen Bildungsauftrag der Berufsschule und greift die Systematisierung des DQR auf. 



Seite 6 

 

 

Teil III Didaktische Grundsätze 

 

Um dem Bildungsauftrag der Berufsschule zu entsprechen werden die jungen Menschen zu 

selbstständigem Planen, Durchführen und Beurteilen von Arbeitsaufgaben im Rahmen ihrer 

Berufstätigkeit befähigt. 

 

Lernen in der Berufsschule zielt auf die Entwicklung einer umfassenden Handlungskompe-

tenz. Mit der didaktisch begründeten praktischen Umsetzung - zumindest aber der gedankli-

chen Durchdringung - aller Phasen einer beruflichen Handlung in Lernsituationen wird dabei 

Lernen in und aus der Arbeit vollzogen.  

 

Handlungsorientierter Unterricht im Rahmen der Lernfeldkonzeption orientiert sich prioritär an 

handlungssystematischen Strukturen und stellt gegenüber vorrangig fachsystematischem Un-

terricht eine veränderte Perspektive dar. Nach lerntheoretischen und didaktischen Erkenntnis-

sen sind bei der Planung und Umsetzung handlungsorientierten Unterrichts in Lernsituationen 

folgende Orientierungspunkte zu berücksichtigen: 

 

- Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die Berufsausübung bedeutsam 

sind. 

- Lernen vollzieht sich in vollständigen Handlungen, möglichst selbst ausgeführt oder zu-

mindest gedanklich nachvollzogen. 

- Handlungen fördern das ganzheitliche Erfassen der beruflichen Wirklichkeit in einer zu-

nehmend globalisierten und digitalisierten Lebens- und Arbeitswelt (zum Beispiel öko-

nomische, ökologische, rechtliche, technische, sicherheitstechnische, berufs-, fach- und 

fremdsprachliche, soziale und ethische Aspekte). 

- Handlungen greifen die Erfahrungen der Lernenden auf und reflektieren sie in Bezug auf 

ihre gesellschaftlichen Auswirkungen. 

- Handlungen berücksichtigen auch soziale Prozesse, zum Beispiel die Interessenerklä-

rung oder die Konfliktbewältigung, sowie unterschiedliche Perspektiven der Berufs- und 

Lebensplanung. 
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Teil IV Berufsbezogene Vorbemerkungen 

 

Der vorliegende Rahmenlehrplan für die Berufsausbildung zum Kaufmann für Mobilität und 

Verkehrsservice und zur Kauffrau für Mobilität und Verkehrsservice ist mit der Verordnung 

über die Berufsausbildung zum Kaufmann für Mobilität und Verkehrsservice und zur Kauffrau 

für Mobilität und Verkehrsservice vom 14.01.2026 (BGBl. I Nr. 15) abgestimmt. 

 

Die Rahmenlehrpläne für die Ausbildungsberufe Kaufmann für Verkehrsservice/Kauffrau für 

Verkehrsservice (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 25.04.1997) sowie Kaufmann 

im Eisenbahn- und Straßenverkehr/Kauffrau im Eisenbahn- und Straßenverkehr (Beschluss 

der Kultusministerkonferenz vom 08.06.1999) werden durch den vorliegenden Rahmenlehr-

plan aufgehoben. 

 

In Ergänzung des Berufsbildes (Bundesinstitut für Berufsbildung unter http://www.bibb.de) 

sind folgende Aspekte im Rahmen des Berufsschulunterrichtes bedeutsam:  

 

Kaufleute für Mobilität und Verkehrsservice sind in Verkehrsunternehmen im Schienen- und 

im Straßenpersonenverkehr, in Verkehrsinfrastrukturunternehmen sowie in Verkehrsverbün-

den tätig. Diese Unternehmen unterscheiden sich deutlich in Größe, Angebotsstruktur und 

Aufgabengebieten. Im Rahmenlehrplan findet ausschließlich die Bezeichnung „Betrieb“ Ver-

wendung. Eine Präzisierung der Begrifflichkeiten Unternehmen, Ausbildungsbetrieb, Ver-

kehrsunternehmen, Verkehrsinfrastrukturunternehmen oder Verkehrsverbund entfällt, um eine 

möglichst breite dem Berufsfeld angemessene Ausbildung zu gewährleisten. Die Bezeichnung 

"Produkt" wird übergreifend für alle angebotenen Dienstleistungen im Mobilitäts- und Ver-

kehrsbereich verwendet, wobei Kunden, Fahrgäste und Reisende als gleichbedeutend ver-

standen werden. 

 

Die Einsatzgebiete der Kaufleute für Mobilität und Verkehrsservice liegen sowohl im operati-

ven Bereich mit direktem Kundenkontakt als auch im Backoffice mit administrativen und orga-

nisatorischen Aufgaben. Um die vielfältigen Anforderungen einer multimodalen und zukunfts-

fähigen Mobilitätsnachfrage zu bewältigen, werden in der Berufsschule die typischen 

beruflichen Handlungsfelder unabhängig vom jeweiligen Verkehrsträger und Betrieb betrach-

tet. Dies ermöglicht eine umfassende Ausbildung, die auf die unterschiedlichen Herausforde-

rungen und Chancen im Bereich des Personenverkehrs vorbereitet. 

 

Im Rahmenlehrplan wird folgende Definition von multimodalem und intermodalem Personen-

verkehr zu Grunde gelegt: Multimodalität bezieht sich auf die Vielfalt der genutzten Verkehrs-

mittel über einen bestimmten Zeitraum hinweg, ohne dass diese zwingend miteinander ver-

knüpft sein müssen. Intermodalität beschreibt die geplante Verknüpfung und Nutzung 

verschiedener Verkehrsmittel für einen zusammenhängenden Weg oder eine Reisekette. In-

termodalität ist somit als eine Unterform der Multimodalität zu verstehen. 

 

Die Entwicklung intermodaler Mobilitätsangebote stellt einen entscheidenden neuen Schwer-

punkt im Rahmenlehrplan dar. Die Schülerinnen und Schüler werden befähigt, verschiedene 

Verkehrsmittel optimal miteinander zu verknüpfen, um effiziente und umweltfreundliche Rei-

seketten entsprechend der Kundenwünsche zu schaffen. Gleichzeitig wird der Fokus auf die 

multimodalen Verkehrsangebote gelegt, die den Nutzern eine flexible Auswahl und Kombina-

tion unterschiedlicher Transportmittel ermöglichen.  

 

Die Lernfelder orientieren sich an den beruflichen Handlungsfeldern und sind so umzusetzen, 

dass sie zu einer umfassenden beruflichen Handlungskompetenz führen, die Serviceorientie-

rung, vernetztes zukunftsorientiertes Denken und Eigeninitiative umfasst. Ein wichtiger Aspekt 
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ist das kultursensible und inklusive Handeln im Arbeitskontext, um den unterschiedlichen Be-

dürfnissen der Fahrgäste und der Kolleginnen und Kollegen gerecht zu werden. Zudem sind 

Anforderungen an einen zukunftsfähigen öffentlichen Personenverkehr zu berücksichtigen. 

Besonders bedeutsam sind hierbei Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz, zur Ressour-

censchonung, sowie zur Weiterentwicklung innovativer Mobilitätskonzepte unter Berücksichti-

gung von Bürgerorientierung, sozialer Verantwortung, technologischer Entwicklungen und 

multimodaler Verkehrsplanung. 

 

Die in den Lernfeldern formulierten Kompetenzen definieren die am Ende des Lernprozesses 

zu erreichenden Handlungskompetenzen. Sie stellen den Mindestumfang der zu fördernden 

Kompetenzen dar. Inhalte, die in kursiver Schrift aufgeführt sind, konkretisieren die formulier-

ten Mindestinhalte und sind zwingend zu behandeln.  

 

Die Lernfelder sind für eine kontinuierliche Kompetenzförderung spiralcurricular aufgebaut. In-

halte bauen somit systematisch aufeinander auf. Der Kriterienkatalog zur Gesprächsführung, 

welcher im Lernfeld 2 erstellt wird, wird in den Lernfeldern 7 und 14 kontinuierlich weiterentwi-

ckelt und angewendet. Die Lernfelder 10 und 12 sind inhaltlich eng miteinander verknüpft. Es 

ist notwendig, Lernfeld 10 vor Lernfeld 12 abzuschließen, da in Lernfeld 12 Marketinginstru-

mente angewendet werden. 

 

Die in Lernfeld 12 geförderte projektorientierte Arbeitsweise bildet eine Grundlage zur Konzi-

pierung multimodaler Mobilitätsdienstleistungen. Durch das Bearbeiten von Projekten, die re-

alen Arbeits- und Geschäftsprozessen aus dem Bereich der Mobilität nachempfunden sind, 

vertiefen die Schülerinnen und Schüler ihr Verständnis für die Komplexität von Verkehrssys-

temen. Sie planen und gestalten innovative intermodale Reiseoptionen und entwickeln Strate-

gien für nachhaltige multimodale Angebote. Diese Arbeitsweise fördert nicht nur die Fachkom-

petenz in der Verkehrsplanung und -organisation, sondern stärkt auch die Fähigkeit zur 

ganzheitlichen Problemlösung und zur teamorientierten Umsetzung. 

 

Kaufleute für Mobilität und Verkehrsservice führen gemäß Ausbildungsrahmenplan vorberei-

tende Arbeiten für die Buchführung und für Jahresabschlüsse durch. Deswegen werden im 

Lernfeld 4 ausschließlich Kompetenzen zu grundlegenden Prinzipien, Regeln und Aufgaben 

der Buchführung gefördert. Dabei entwickeln sie Kompetenzen wirtschaftlich zu denken und 

unternehmerisch zu handeln.  

 

Im Kontext der betrieblichen Leistungserstellung wird zur Entlastung des Lernfeldes 13 die 

Angebotskalkulation anhand eines von der Lehrkraft vorgegebenen Kalkulationsschemas 

empfohlen. 

 

Aufgrund ihrer Prüfungsrelevanz sind die Lernfelder 1 bis 5 des Rahmenlehrplans vor Teil 1 

der Abschlussprüfung zu unterrichten. 

 

Die Förderung berufs- und fachsprachlicher sowie fremdsprachlicher Kompetenzen ist in den 

Lernfeldern integriert und ist darüber hinaus im berufsübergreifenden Bereich fortzuführen. 

Dabei ist zu beachten, dass die englische Sprache prüfungsrelevant ist.  

 

Der versierte Umgang mit informationstechnischen Systemen und der Einsatz digitaler Medien 

unter strikter Einhaltung von Datenschutz und Datensicherheit sind ebenso wie die Fähigkeit 

zu kultursensiblem, inklusivem Handeln und das Bewusstsein für Nachhaltigkeit integrale Be-

standteile aller Lernfelder. Bei besonderer Relevanz werden diese Aspekte in einzelnen Lern-

feldern gesondert ausgewiesen und konkretisiert.  
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Praxis- und berufsbezogene Lernsituationen nehmen eine zentrale Stellung in der Unterrichts-

gestaltung ein. Dabei wird die Branchenvielfalt im Bereich Mobilität und Verkehrsservice um-

fassend berücksichtigt. Dies schließt die unterschiedlichen Betriebsgrößen der Verkehrsunter-

nehmen, die Vielfalt der eingesetzten Verkehrsmittel auch im Hinblick auf Multimodalität sowie 

die Spezifika des Fern- und Nahverkehrs ein. Durch die eigenverantwortliche Bearbeitung die-

ser Lernsituationen erwerben die Schülerinnen und Schüler nicht nur Fachkompetenzen, son-

dern wenden mit Hilfe ihrer Sozial- und Selbstkompetenz auch effektive Lern- und Arbeitsstra-

tegien an. Sie führen zur Lösung der Lernsituationen eine vollständige Handlung durch und 

erstellen dabei ein konkretes Handlungsprodukt. Die Prinzipien des Unterrichts sind darauf 

ausgerichtet, Selbstständigkeit, vernetztes Denken, Problemlösen sowie die Entwicklung von 

Einstellungen, Motivationen und Teamfähigkeit zu fördern. Ein wichtiges Ziel ist es, das Selbst-

vertrauen der Schülerinnen und Schüler zu stärken, ihre Kreativität zu entfalten und ihre Per-

sönlichkeit weiterzuentwickeln. So werden sie befähigt, innovativ und umweltbewusst zu han-

deln, gesundheitsbewusst und gewaltfrei zu agieren sowie Selbstverantwortung für ihr Leben 

und Lernen zu übernehmen. 
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Teil V Lernfelder 

 

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf 

Kaufmann für Mobilität und Verkehrsservice und Kauffrau für Mobilität und 

Verkehrsservice 

Lernfelder Zeitrichtwerte 

in Unterrichtsstunden 

Nr.  1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 

1 Die Rolle als Arbeitnehmende annehmen und neue 

Mitarbeitende begleiten 

80   

2 Kunden zu Produkten und Dienstleistungen beraten 

und Abschlüsse generieren 

80   

3 Sachgüter und Dienstleistungen beschaffen und 

Verträge schließen 

80   

4 Wertströme und Geschäftsprozesse erfassen und 

dokumentieren 

40   

5 Personalwirtschaftliche Prozesse begleiten   40  

6 Service und Betreuung im Rahmen der 

Mobilitätsdienstleistung durchführen 

 40  

7 In herausfordernden Situationen mit Kunden 

umgehen 

 40  

8 Organisation im Betrieb und Kooperationen 

mitgestalten 

 80  

9 Sicherheit in Verkehrsmitteln und 

Infrastruktureinrichtungen gewährleisten 

 80  

10 Am Dienstleistungsmarketing des Unternehmens 

mitwirken 

  40 

11 Maßnahmen in Not- und Zwischenfällen ergreifen   40 

12 Multimodale Mobilitätsdienstleistungen planen   80 

13 Angebotskalkulation durchführen   40 

14 Kunden zu grenzüberschreitenden Reisen beraten   40 

15 Externe Einflüsse auf die wirtschaftliche Situation 

analysieren 

  40 

Summen: insgesamt 840 Stunden 280 280 280 
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Lernfeld 1: 

 

 

Die Rolle als Arbeitnehmende annehmen 

und neue Mitarbeitende begleiten 

 

1. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, ihre Rolle als Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter im Betrieb aktiv wahrzunehmen und die Einführung im Be-

trieb zu begleiten. 

   

Die Schülerinnen und Schüler analysieren ihre Rolle im Betrieb. Dabei berücksichtigen sie 

ihre Rechte und Pflichten als Auszubildende und zukünftige Arbeitnehmer und Arbeitneh-

merinnen. 

  

Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über ihre Mitbestimmungsrechte, bringen 

ihre Interessen klar und präzise zum Ausdruck und untersuchen die Bedeutung von Tarif-

verträgen sowie die Rolle der Sozialpartner. Sie erkennen die Wichtigkeit der sozialen Si-

cherung und der privaten Vorsorge. Sie recherchieren und bewerten Informationen und de-

ren Quellen, auch mit digitalen Medien, und überprüfen die Validität der Informationen. Sie 

ermitteln arbeitsvertragliche Regelungen und setzen sich mit den sozialen Schutzvorschrif-

ten für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen auseinander. Sie machen sich mit ihrer Ent-

geltabrechnung vertraut.  

 

Die Schülerinnen und Schüler planen die Erstellung einer Willkommensmappe für neue 

Mitarbeitende. Dabei berücksichtigen sie deren Rechte und Pflichten und stellen unterneh-

mensspezifische Maßnahmen zur Erhaltung von Gesundheit und Leistungsfähigkeit dar.  

 

Die Schülerinnen und Schüler erstellen eine Willkommensmappe, auch mit Hilfe digitaler 

Medien. Dabei halten sie Vorschriften zum Datenschutz und Urheberrecht ein. Sie begleiten 

die Einführung neuer Mitarbeitende und agieren dabei als Ansprechpartner und Ansprech-

partnerinnen empathisch und kultursensibel.  

  

Die Schülerinnen und Schüler kontrollieren die Willkommensmappe in Bezug auf Vollstän-

digkeit und Verständlichkeit sowie die Einhaltung der gesetzlichen und betriebsinternen Vor-

gaben. 

 

Die Schülerinnen und Schüler reflektieren die Herausforderungen sich vollziehender 

Transformationsprozesse und leiten daraus die Notwendigkeit des lebenslangen Lernens 

für sich und andere ab. Außerdem machen sie sich die Notwendigkeit der Erhaltung ihrer 

physischen und psychischen Gesundheit bewusst. 
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Lernfeld 2:  

  

Kunden zu Produkten und Dienstleistun-

gen beraten und Abschlüsse generieren  

  

1. Ausbildungsjahr  

Zeitrichtwert: 80 Stunden  

  

 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Kunden und Kundinnen 

über Angebote und Leistungen von Verkehrsunternehmen zu informieren und zu be-

raten sowie die Vertragsabschlüsse abzuwickeln. 

 

Die Schülerinnen und Schüler analysieren die Kundenwünsche in Anbetracht der Dienst-

leistungen und Angebote verschiedener Verkehrsunternehmen. 

  

Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über Produkte und Dienstleistungsangebote 

des Betriebs und erkunden geografische und verkehrsinfrastrukturelle Gegebenheiten 

(Schienennetz, Autobahnen, Wasserwege im Binnenverkehr) im Inland. Sie verschaffen sich 

einen Überblick über analoge und digitale Kommunikationswege ihres Betriebes sowie recht-

liche und betriebliche Regelungen. Sie beschreiben die Phasen des Verkaufsgesprächs, un-

terscheiden verschiedene Kundentypen und verschaffen sich einen Überblick über Kommu-

nikationstechniken.  Sie identifizieren Vertragsarten und relevante Zahlungsmöglichkeiten. 

 

Die Schülerinnen und Schüler planen ein Informations- und Verkaufsgespräch adressaten- 

und situationsgerecht. Sie erarbeiten einen Gesprächsablauf und erstellen einen Kriterien-

katalog zur Reflexion des Beratungsgesprächs. 

 

Die Schülerinnen und Schüler führen das Beratungs- und Verkaufsgespräch situationsge-

recht, auch in einer Fremdsprache, durch. Sie ermitteln dabei die Wünsche, Emotionen und 

Interessen der Kunden und Kundinnen durch aktives Zuhören und gezielte Fragestellung 

sowie durch die Analyse von Äußerungen und Verhalten. Im Gespräch setzen sie analoge 

und digitale Kommunikationssysteme situationsgerecht und ressourcenschonend ein. Sie in-

formieren die Kunden und Kundinnen dabei über relevante Vertragsbedingungen und Zah-

lungsmöglichkeiten. Auf Kundeneinwände reagieren sie situationsgerecht und weisen auf 

ergänzende Serviceangebote hin. 

 

Die Schülerinnen und Schüler prüfen den Erfolg des Beratungs- und Verkaufsgesprächs mit 

Hilfe von Kundenfeedbacks und des Kriterienkatalogs.  

 

Die Schülerinnen und Schüler reflektieren Gesprächsvorbereitung und -durchführung sowie 

die Nutzung der eingesetzten Kommunikationssysteme und ziehen Rückschlüsse für eine 

stetige Verbesserung ihrer Kompetenz in Beratung und Verkauf. Sie verhalten sich im Um-

gang miteinander kooperationsbereit und wertschätzend. 
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Lernfeld 3: 

 

Sachgüter und Dienstleistungen be-

schaffen und Verträge schließen   

 

1. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, betriebliche Bedarfe zu 

erkennen und darauf basierend einen nachhaltigen und kostenorientierten Beschaf-

fungsprozess abzuleiten, durchzuführen und zu überwachen.  

  

Die Schülerinnen und Schüler analysieren den Bedarf an betriebsnotwendigen Sachgütern 

und Dienstleistungen.  

 

Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über die verschiedenen Aspekte des Be-

schaffungsprozesses (Bestandsarten, Vertragsgestaltung, Zahlungsbedingungen). Sie re-

cherchieren Bezugsquellen unter Verwendung verschiedener Kommunikationswege und 

Datenquellen. Sie identifizieren rechtliche und ökonomische Handlungsspielräume sowie 

rechtliche und betriebliche Vorgaben bei Kaufvertragsstörungen.  

 

Die Schülerinnen und Schüler planen entsprechend den ermittelten Bedarfen den Bestell-

vorgang sowie die Kauf- und Zahlungsabwicklung. Dabei berücksichtigen sie qualitative und 

quantitative Kriterien sowie Aspekte der Nachhaltigkeit.   

  

Die Schülerinnen und Schüler erstellen Anfragen und vergleichen und bewerten vorliegende 

Angebote. Sie treffen eine begründete Auswahlentscheidung auf Grundlage der berücksich-

tigten Kriterien. Sie bestellen Waren und Dienstleistungen und schließen Verträge im Na-

men des Betriebs ab. Sie kommunizieren sowohl schriftlich als auch mündlich mit den Ver-

tragspartnern und Vertragspartnerinnen, auch in einer Fremdsprache, und nutzen dabei 

digitale Medien. Dabei halten sie die Vorschriften zum Datenschutz und zur Datensicherheit 

ein. Sie beachten einschlägige Rechtsnormen und allgemeine Geschäftsbedingungen und 

überwachen den Wareneingang. Sie prüfen die Erfüllung des Kaufvertrages auf mögliche 

Störungen (Schlechtleistung, Nicht-Rechtzeitig-Leistung) und Rechtsmängel (Nichtigkeit, 

Anfechtbarkeit) und leiten Maßnahmen zu ihrer Behebung ein. Dabei kommunizieren sie 

lösungsorientiert mit den Vertragspartnern und Vertragspartnerinnen. Sie prüfen Rechnun-

gen und bereiten die Bezahlung unter Berücksichtigung der Zahlungsbedingungen vor 

(Nachlässe, Zahlungsfrist), wählen Zahlungsarten aus und wickeln die Zahlung ab. Sie be-

reiten die Belege für die Buchhaltung vor und erfassen diese.  

  

Die Schülerinnen und Schüler kontrollieren den Ablauf des Beschaffungsprozesses auch 

in Bezug auf Aspekte der Nachhaltigkeit und zeigen Möglichkeiten der Optimierung auf.  

  

Die Schülerinnen und Schüler reflektieren die Einflussmöglichkeiten auf den Beschaffungs-

prozess und den Umgang mit den Vertragspartnern. Sie setzen sich mit ihrer Mitverantwor-

tung für Menschen und Umwelt im Zusammenhang mit Beschaffungsprozessen auseinan-

der. 
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Lernfeld 4: 

 

Wertströme und Geschäftsprozesse 

erfassen und dokumentieren   

 

1. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 40 Stunden 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Wertströme im Betrieb pro-

zessbegleitend zu erfassen und unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben 

ordnungsmäßig zu dokumentieren sowie die Auswirkungen auf den Betriebserfolg zu 

beurteilen. 

  

Die Schülerinnen und Schüler analysieren die betriebliche Notwendigkeit und die rechtliche 

Relevanz einer ordnungsmäßigen Buchführung.  

 

Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über die Anforderungen an eine ordnungs-

mäßige Buchführung und machen sich systematisch über die Wertströme ihres Betriebs 

anhand von Belegen, die im Rahmen der Geschäftsprozesse entstehen, vertraut. Sie be-

schreiben den Aufbau der Bilanz sowie die Systematik der Buchführung und berücksichtigen 

dabei die Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Behandlung der Umsatzsteuer. 

 

Die Schülerinnen und Schüler planen die zeitlichen und organisatorischen Abläufe zur Be-

arbeitung von Geschäftsvorfällen unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingun-

gen. 

 

Im Rahmen der Wertschöpfung erfassen die Schülerinnen und Schüler die Eingangs- und 

Ausgangsrechnungen und dokumentieren die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle. Mit 

Hilfe dieser Aufzeichnungen stellen sie die Vermögens- und Finanzlage des Verkehrsunter-

nehmens dar, führen die Bestandteile des Jahresabschlusses auf und bestimmen wesentli-

che Größen des Erfolgs. 

 

Die Schülerinnen und Schüler beurteilen die Vermögens- und Kapitalstruktur, die Finanz-

lage sowie die Erfolgssituation des Verkehrsunternehmens anhand branchenüblicher 

Werte. 

  

Die Schülerinnen und Schüler bewerten ihre Arbeitsergebnisse hinsichtlich Genauigkeit, 

Vollständigkeit und Korrektheit und ergreifen Maßnahmen zur Verbesserung. Sie reflektie-

ren die Bedeutung der Finanzbuchhaltung als Grundlage für unternehmerische Entschei-

dungen. 
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Lernfeld 5: 

 

Personalwirtschaftliche Pro-

zesse begleiten   

 

2. Ausbildungsjahr  

Zeitrichtwert: 40 Stunden  

 

 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, bei der Gewinnung, Ein-

satzplanung und Bindung von Personal mitzuwirken.  

  

Die Schülerinnen und Schüler analysieren den Personalbestand in quantitativer und qua-

litativer Hinsicht zur Vorbereitung personalwirtschaftlicher Prozesse. Sie erfassen den Per-

sonalbedarf unter Berücksichtigung betrieblicher Zielsetzungen. Dabei berücksichtigen sie 

die wirtschaftliche Situation des Betriebs, gesamtgesellschaftliche Faktoren und gesell-

schaftliche Verantwortung. 

  

Die Schülerinnen und Schüler verschaffen sich einen Überblick über die Möglichkeiten der 

Personalgewinnung, die Inhalte von Stellenbeschreibungen und Mitarbeiterbindung. Dabei 

erkennen sie, dass Personalbeurteilungen wichtige Instrumente der Personalentwicklung 

sind. Sie erkundigen sich über gesetzliche Vorgaben (EU-Sozialvorschriften) und beachten 

betriebliche Rahmenbedingungen. 

 

Die Schülerinnen und Schüler planen den Personaleinsatz unter Berücksichtigung gesetz-
licher und betrieblicher Vorgaben. Dabei berücksichtigen sie Arbeitszeitregelungen und Ur-
laubsansprüche. Sie entwickeln Ideen zur Leistungsmotivation und zur Bindung von Perso-
nal an den Betrieb.  
 

Die Schülerinnen und Schüler wirken beim Erstellen von Personaleinsatzplänen mit. Sie 
berechnen und dokumentieren Arbeits- und Abwesenheitszeiten unter Berücksichtigung 
der Vorschriften zum Datenschutz und zur Datensicherheit. Sie schlagen Fortbildungsmaß-
nahmen für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vor, die lebenslanges Lernen ermöglichen und 
zur Sicherung ihrer Beschäftigungsfähigkeit beitragen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler kontrollieren Dienstpläne auf die Einhaltung der gesetzli-

chen und betrieblichen Vorgaben. Sie sind in der Lage gegenüber Mitarbeitenden und Vor-

gesetzten Stellung zu beziehen. 

 

Die Schülerinnen und Schüler reflektieren die Arbeitsprozesse der Personalplanung, Per-

sonalgewinnung und Personalbindung und bringen Verbesserungsvorschläge an. Sie hin-

terfragen ihr eigenes Verhalten gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und gehen mit 

Kritik konstruktiv um. 
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Lernfeld 6: 

 

 

Service und Betreuung im Rahmen der 

Mobilitätsdienstleistung durchführen  

 

2. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 40 Stunden 

 

  

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Kunden mit und ohne 

Mobilitätseinschränkung zu beraten und im Rahmen der Mobilitätsdienstleistung zu 

betreuen.   

  

Die Schülerinnen und Schüler analysieren den Kundenwunsch systematisch und berück-

sichtigen dabei die spezifischen Mobilitätseinschränkungen der Reisenden.  

  

Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über die rechtlichen Vorgaben sowie die 

infrastrukturellen und personellen Rahmenbedingungen für die Beförderung von unmittel-

bar und mittelbar mobilitätseingeschränkten Personen. Sie setzen sich mit den tariflichen 

Angeboten und Servicedienstleistungen für diese Kundengruppen auseinander. Außerdem 

erwerben sie Kenntnisse über die rechtlichen Regelungen zur Fundsachenabwicklung. Da-

bei setzen sie digitale Medien ein und erschließen sich selbstständig die hierzu notwendi-

gen Funktionen. 

  

Die Schülerinnen und Schüler planen situativ angemessene Beratungsgespräche und ent-

sprechende Unterstützungsmaßnahmen. Sie legen die Arbeitsschritte für zu ergreifende 

Maßnahmen fest. Dabei arbeiten sie kooperativ im Team, auch unter Nutzung digitaler Me-

dien. Sie vertreten gegenüber anderen überzeugend ihre Meinung, entwickeln ihre Kom-

munikationsfähigkeit und ihr Selbstbewusstsein. Sie verhalten sich im Umgang miteinander 

kooperationsbereit und wertschätzend. 

  

Die Schülerinnen und Schüler führen Kundengespräche durch und begleiten mobilitätsein-

geschränkte Fahrgäste situationsgerecht. Dabei agieren sie empathisch und kundenorien-

tiert, wodurch sie die spezifischen Bedürfnisse der Fahrgäste situationsangemessen erfül-

len. Sie erklären die rechtlichen Regelungen bei Bedarf in einer Fremdsprache und 

übernehmen Verantwortung für die Fundsachenabwicklung.   

  

Die Schülerinnen und Schüler kontrollieren den Erfolg des Beratungsgesprächs und der 

Begleitung anhand der Kundenzufriedenheit. 

  

Die Schülerinnen und Schüler bewerten die Vorbereitung sowie Durchführung der Bera-

tung und Unterstützungsmaßnahmen. Sie beschreiben Optimierungsmöglichkeiten und re-

flektieren den Umgang mit mobilitätseingeschränkten Fahrgastgruppen. Sie beurteilen ihr 

Verhalten im Team selbstkritisch. 
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Lernfeld 7: 

 

In herausfordernden Situationen mit 

Kunden umgehen  

 

2. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 40 Stunden 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Konflikte situationsgerecht 

unter Berücksichtigung der eigenen Resilienz zu bewältigen.   

  

Die Schülerinnen und Schüler analysieren herausfordernde Situationen sowie die örtlichen 

Gegebenheiten. Sie identifizieren empathisch Ursachen für Kundenunzufriedenheit. Sie er-

kennen dabei ihre eigenen Verhaltensmuster in herausfordernden Situationen.  

  

Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über Konfliktursachen in Kundengesprä-

chen und betriebliche Störfaktoren. Sie informieren sich über unternehmensorientierte Kon-

fliktlösungsstrategien (Reklamationsgespräche, Deeskalationsstrategien) und Strategien 

zur Stärkung der eigenen Resilienz (Stressmanagement). 

  

Die Schülerinnen und Schüler planen Konfliktlösungsgespräche adressaten- und situations-

gerecht und erarbeiten einen Gesprächsablauf, auch in einer Fremdsprache. Hierfür entwi-

ckeln sie den vorhandenen Kriterienkatalog weiter. Dabei berücksichtigen sie betriebliche 

und gesetzliche Regelungen und wägen die Interessen des Betriebes und die Bedürfnisse 

der Kunden und Kundinnen gegeneinander ab. 

  

Die Schülerinnen und Schüler führen Konfliktgespräche durch. Dabei vertreten sie die In-

teressen des Betriebes und verhalten sich verantwortungsvoll den Kunden und Kundinnen 

und sich selbst gegenüber. Sie artikulieren verständlich den Sachverhalt und reagieren situ-

ativ angemessen auf verbale und nonverbale Äußerungen der Kunden und Kundinnen. Sie 

halten situationsangemessene Gesprächsregeln ein und berücksichtigen die Wirkung ihrer 

eigenen Persönlichkeit. Sie entwickeln ein Gespür für die emotionale Lage des Kunden und 

der Kundin und verwenden Techniken zum Umgang mit den Emotionen zum Schutz für sich 

und andere. 

 

Die Schülerinnen und Schüler werten die Kundenzufriedenheit anhand des Kriterienkata-

logs aus und nehmen Rückmeldungen konstruktiv an.  

  

Die Schülerinnen und Schüler reflektieren die Konfliktgespräche unter Berücksichtigung der 

betrieblichen, kundenspezifischen und eigenen Perspektive und leiten daraus Konsequen-

zen für sich ab. 
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Lernfeld 8: 
 

Organisation im Betrieb und Koopera-

tionen mitgestalten  

 

2. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 

 

  

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, die betriebliche Entwick-

lung mitzugestalten, besondere Stärken des Betriebes hervorzuheben und Koopera-

tionen vorzubereiten.  

  

Die Schülerinnen und Schüler analysieren das Leitbild und die Organisationsstruktur (Auf-

bau- und Ablauforganisation) und erschließen das Leistungsspektrum ihres Betriebes. Sie 

erkunden die aktuellen Markt- und Kundenbeziehungen in der Verkehrsbranche.  

  

Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über Eigentümerstrukturen (Firma, Handels-

register) und Rechtsformen von Unternehmen sowie über Handlungs- und Entscheidungs-

spielräume in Unternehmen (Handlungsvollmacht, Prokura, Führungsstile). Sie gleichen Un-

ternehmensleitbilder mit betrieblichen Zielsystemen (ökonomische, soziale, ökologische, 

ethische Ziele) ab. Hinsichtlich der ökonomischen Ziele nutzen sie vorgegebene Kennzahlen 

sowie die Daten zur Investition und Finanzierung der Unternehmen (Darlehensarten, Lea-

sing). Sie erkunden bestehende Verflechtungen im Verkehrssektor (Tarifgemeinschaften, 

Verkehrsgemeinschaften, Verkehrsverbünde).  

  

Die Schülerinnen und Schüler planen unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitskriterien 

und des Unternehmensleitbildes Maßnahmen zur weiteren Entwicklung des Betriebs.   

  

Die Schülerinnen und Schüler führen die Maßnahmen durch und ermitteln den Erfolg. Sie 

präsentieren ihre Ergebnisse auch mit Hilfe digitaler Medien.   

 

Die Schülerinnen und Schüler prüfen die Maßnahmen anhand aufgestellter Kriterien kritisch. 

Sie bewerten ihre Arbeitsergebnisse, leiten daraus Konsequenzen ab und übertragen ihre 

Erkenntnisse auf zukünftige Situationen.  

  

Die Schülerinnen und Schüler reflektieren die Auswirkungen von unternehmerischen Ent-

scheidungen auf die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens. Sie leiten daraus Rückschlüsse 

auf privates wirtschaftliches Handeln ab.  
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Lernfeld 9: 

 

Sicherheit in Verkehrsmitteln und 

Infrastruktureinrichtungen ge-

währleisten 

 

2. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, die Sicherheit in Verkehrsmit-

teln und Infrastruktureinrichtungen vorausschauend in Alltagssituationen zu gewähr-

leisten.  

  

Die Schülerinnen und Schüler analysieren ihre Arbeitssituationen auf potenzielle Risiken 

und Gefahren im Zusammenhang mit Verkehrsmitteln, technischen Serviceeinrichtungen 

sowie Verkehrsinfrastruktureinrichtungen unter Berücksichtigung von Umweltfaktoren und 

örtlichen Gegebenheiten ihres Arbeitsumfeldes.  

  

Die Schülerinnen und Schüler recherchieren Informationen zu den gesetzlichen Vorgaben 

(Allgemeines Eisenbahngesetz, Eisenbahn-Verkehrsordnung, Eisenbahn-Bau- und Be-

triebsordnung, Personenbeförderungsgesetz, Verordnung über den Betrieb von Kraftfahr-

unternehmen im Personenverkehr, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung) sowie beste-

henden Sicherheitskonzepten der Betriebe. Sie informieren sich über Vorschriften zum 

Brandschutz, zum Arbeitsschutz und zur Unfallverhütung (Unfallverhütungsvorschriften 

der Berufsgenossenschaft), Haftungsprinzipien im Personenverkehr (Verschuldenshaf-

tung, Gefährdungshaftung), Verkehrssicherungspflicht, Beförderungsbedingungen und die 

Hausordnung des Betriebs. Sie informieren sich über aktuelle Entwicklungen und Techno-

logien im Bereich Sicherheit mit Hilfe digitaler Medien. Dabei bewerten sie die Informationen 

und deren Quellen und überprüfen die Validität der Informationen.  

  

Die Schülerinnen und Schüler planen eine Checkliste für Kontrollgänge zur Überprüfung 

der Einhaltung von sicherheitsrelevanten Gegebenheiten und Funktionsfähigkeit von tech-

nischen Serviceeinrichtungen in ihrem Arbeitsumfeld. Sie planen technische und organisa-

torische Maßnahmen zur Vermeidung von Gefährdungen sowie von psychischen und phy-

sischen Belastungen für sich und andere. 

  

Die Schülerinnen und Schüler führen Kontrollgänge anhand der Checkliste durch und er-

greifen situativ angemessene Maßnahmen zur Vorbeugung und Gefahrenabwehr. Sie ver-

mitteln Fahrgästen Sicherheitsinformationen und gehen auf deren Fragen ein. Dabei kom-

munizieren sie auch in einer fremden Sprache. Sie informieren Kollegen und Kolleginnen zu 

Sicherheitsfragen. 

  

Die Schülerinnen und Schüler kontrollieren die Wirksamkeit der Checkliste. 

  

Die Schülerinnen und Schüler beurteilen die Notwendigkeit der technischen und organisa-

torischen Maßnahmen zur Prävention. Sie beschreiben den Zusammenhang zwischen Prä-

ventionsmaßnahmen und Servicequalität. Sie begreifen die Checkliste als Teil der Sicher-

heitsstrategie und diskutieren mögliche Verbesserungen und Anpassungen. 
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Lernfeld 10  

 

 

Am Dienstleistungsmarketing des Un-

ternehmens mitwirken   

 

3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 40 Stunden 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Marketingkonzepte für 

Mobilitätsdienstleistungen mitzugestalten.  

  

Die Schülerinnen und Schüler analysieren die aktuelle Marktsituation des Verkehrsmarktes 

unter Einbezug von Ergebnissen aus der Marktforschung. 

  

Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über die Wettbewerbssituation und leiten 

daraus Marketingziele ab. Sie verschaffen sich einen Überblick über die Marketinginstru-

mente (Dienstleistungsmarketing) der Personenverkehrsbranche. Sie beachten dabei die 

wettbewerbsrechtlichen Grenzen.  

  

Die Schülerinnen und Schüler planen die Auswertung einer Marketingmaßnahme des Un-

ternehmens im Kontext des Dienstleistungsmarketings.   

  

Die Schülerinnen und Schüler werten die Marketingmaßnahme aus und präsentieren ihre 

Ergebnisse adressatengerecht mit Hilfe digitaler Medien.  

  

Die Schülerinnen und Schüler nehmen begründet Stellung zu ihren getroffenen Bewer-

tungen. Dabei berücksichtigen sie ihre eigenen Wertvorstellungen und die anderer in Bezug 

auf interkulturelle Gesichtspunkte.  

  

Die Schülerinnen und Schüler reflektieren die Marketingmaßnahmen des Betriebs und lei-

ten Verbesserungsvorschläge für diese ab.  
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Lernfeld 11: 

 

Maßnahmen in Not- und Zwischenfällen 

ergreifen  

 

3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 40 Stunden 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, verschiedene Not- und 

Zwischenfälle zu erkennen, einzuordnen und mit rechtssicheren Maßnahmen unter 

Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit zu agieren.  

  

Die Schülerinnen und Schüler analysieren sicherheitsrelevante Vorfälle mit Personen und 

der unternehmenseigenen Infrastruktur und schätzen die jeweiligen Gefahren ein.   

  

Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über die mögliche Gefahrenabwehr im ge-

setzlichen und situativen Rahmen. Dabei berücksichtigen sie neben den gesetzlichen Best-

immungen (Jedermannsrechte) auch betriebsinterne Vorgaben (Hausordnung). Sie infor-

mieren sich über Institutionen zur Unterstützung (private Sicherheitsdienste, Polizei). Sie 

setzen sich mit einfachen Straftatbeständen und Ordnungswidrigkeiten (Leistungserschlei-

chung, Beleidigung, Körperverletzung, Diebstahl) auseinander. Sie unterscheiden zwischen 

Offizial- und Antragsdelikt und erwerben Kenntnisse über Deliktsfähigkeit und Strafmündig-

keit. Zudem informieren sie sich über den Umgang mit nicht zuzuordnenden Gegenstän-

den.  

  

Die Schülerinnen und Schüler planen das rechtssichere, verhältnismäßige und situations-

gerechte Vorgehen in kritischen Situationen. 

 

Die Schülerinnen und Schüler führen Maßnahmen rechtssicher unter Berücksichtigung der 

Verhältnismäßigkeit durch. Sie kommunizieren diese Maßnahmen gegenüber den Kunden 

und Kundinnen auch in einer Fremdsprache. Sie berücksichtigen dabei ihre eigene Sicher-

heit und die Sicherheit aller Beteiligten.   

 

Die Schülerinnen und Schüler kontrollieren die Auswirkungen ihrer Maßnahmen und er-

kennen Verbesserungspotential.  

  

Die Schülerinnen und Schüler reflektieren ihre Maßnahmen unter Berücksichtigung der 

gesetzlichen, kundenspezifischen und eigenen Perspektive. Sie identifizieren den persönli-

chen Bedarf an Hilfsangeboten zur Nachsorge und nehmen diese an. 
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Lernfeld 12: 

 

Multimodale Mobilitätsdienstleistungen 

planen 

 

3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Ergebnisse aus der 

Marktforschung zu interpretieren und darauf basierend projektorientiert Konzepte für 

multimodale Mobilitätsdienstleistungen zu erstellen.  

  

Die Schülerinnen und Schüler identifizieren aus vorliegenden Daten aktuelle Trends und 

Kundenwünsche im Bereich der Mobilitätsdienstleistungen.  

  

Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über die Planung und Strukturierung be-

trieblicher Projekte sowie deren Projektmanagementmethoden. Sie erkunden die Situation 

auf dem Verkehrsmarkt (intermodale, multimodale Verkehrsangebote) und recherchieren 

die rechtlichen Rahmenbedingungen. Sie machen sich mit Verkehrsarten, Verkehrsformen 

und technischen Anwendungen im Personenverkehr vertraut. Dabei berücksichtigen sie die 

Aspekte der Nachhaltigkeit.   

 

Die Schülerinnen und Schüler planen den Ablauf eines Projektes zur Konzipierung einer 

multimodalen Mobilitätsdienstleistung. Sie erstellen einen Projektstrukturplan, einigen sich 

auf den Projektablauf und legen die Projektphasen fest, dabei schaffen sie eine klare Struk-

tur für das Projekt. Sie argumentieren überzeugend, stellen sich möglicher Kritik und entwi-

ckeln einen Konsens über die weiteren Projektschritte. Sie beachten Regeln zur Kommuni-

kation insbesondere zur Konfliktlösung und legen Informationsabläufe innerhalb des 

Projektteams fest. 

  

Die Schülerinnen und Schüler erstellen im Rahmen eines Projekts ein Konzept für eine 

multimodale Mobilitätsdienstleistung. Sie gestalten diese unter Berücksichtigung verkehrs-

geografische Gesichtspunkte. Sie vergleichen verschiedene Verkehrsmittel hinsichtlich der 

wesentlichen Kriterien aus Kundensicht (Komfort, Umweltfreundlichkeit). Sie berücksichti-

gen Unternehmensziele und Kooperationsmöglichkeiten zwischen Verkehrsunternehmen. 

Sie definieren Zielgruppen der Mobilitätsdienstleistung und wenden ein ausgewähltes Mar-

ketinginstrument an. Beim projektorientierten Arbeiten übernehmen sie Verantwortung in der 

Gruppe, halten sich an Vereinbarungen und kommunizieren angemessen. Sie dokumentie-

ren den Projektablauf und präsentieren ihr Konzept mit Hilfe digitaler Medien. 

 

Die Schülerinnen und Schüler kontrollieren das methodische Vorgehen ihrer projektorien-

tierten Arbeitsprozesse und dokumentierten Ergebnisse mit Hilfe digitaler Medien. Sie geben 

Feedback zu den Konzepten und dem methodischen Vorgehen. Dabei halten sie Feedback-

regeln ein. 

  

Die Schülerinnen und Schüler reflektieren die Teamkooperation während der Zusammen-

arbeit. Dabei analysieren sie ihr eigenes Handeln und übernehmen dafür die Verantwortung. 

Sie entwickeln gemeinsam Strategien zur Optimierung der Projektabläufe. Sie stellen die 

positiven Effekte unternehmensübergreifender Kooperationen zur Entwicklung multimodaler 

Mobilitätsdienstleistungen heraus.  
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Lernfeld 13: 

 

Angebotskalkulation durchführen  

 

3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 40 Stunden 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Wertschöpfungs-pro-

zesse in der betrieblichen Leistungserstellung kosten- und leistungsbewusst zu be-

urteilen.  

  

Die Schülerinnen und Schüler analysieren die Einflussfaktoren auf die Wirtschaftlichkeit 

der betrieblichen Leistungserstellung.  

  

Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über die verschiedenen Kostenkategorien 

(Einzel- und Gemeinkosten sowie fixen und variablen Kosten) und über die Systematik der 

Angebotskalkulation auf Basis von gegebenen Kosten- und Leistungsdaten.  

  

Die Schülerinnen und Schüler bereiten die notwendigen Daten zur Kalkulation eines Rei-

seangebots auf.  

  

Die Schülerinnen und Schüler kalkulieren Reiseangebote zur betrieblichen Leistungser-

stellung (Preiskalkulation, Break-even-Point, Deckungsbeitragsrechnung) und ermitteln das 

Einzel- sowie Betriebsergebnis. Dabei nutzen sie ein Tabellenkalkulationsprogramm.  

  

Mit Hilfe der ermittelten Daten kontrollieren die Schülerinnen und Schüler den Erfolg der 

betrieblichen Leistungserstellung (Nachkalkulation) sowie die relevanten Erfolgs- und Ren-

tabilitätskennzahlen.  

  

Die Schülerinnen und Schüler bewerten den Erfolg des Angebots und entscheiden über 

Optimierungsbedarfe.  
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Lernfeld 14: 

  

Kunden zu grenzüberschreitenden Rei-

sen beraten  

 

3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 40 Stunden 

 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Kunden zu grenzüber-

schreitenden Reisen situationsangemessen zu beraten.  

  

Die Schülerinnen und Schüler analysieren die Kundenwünsche unter Berücksichtigung der 

geltenden Tarife sowie der Verkehrsleistungen in den jeweiligen Ziel- und Transitländern. 

  

Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über grenzüberschreitende Tarife, Ver-

kehrsangebote und Kooperationen im grenzüberschreitenden Verkehr (Schienen- und Stra-

ßenverkehr) mit Hilfe digitaler Medien. Dabei berücksichtigen sie auch Angebote im Nacht-

verkehr und verkehrsgeografische Bedingungen in den europäischen Nachbarländern. Sie 

unterscheiden zwischen verschiedenen Produkten und Produktklassen für Auslandsreisen.  

  

Die Schülerinnen und Schüler planen unter Berücksichtigung von Tarifgrenzpunkten und 

Grenzübergängen situativ passende und kundenorientierte Beratungsgespräche. Sie nut-

zen den zuvor erstellten Kriterienkatalog und erweitern diesen situativ.  

  

Die Schülerinnen und Schüler führen Beratungsgespräche auch in einer Fremdsprache 

kundenfreundlich, kultursensibel und fachlich fundiert durch. Sie wenden dabei die spezifi-

schen, tariflichen und verkehrlichen Besonderheiten der jeweiligen Zielländer an.  

  

Die Schülerinnen und Schüler kontrollieren den Erfolg der Beratung und der Kundenwün-

sche mit Hilfe des Kriterienkatalogs sowie anhand der Rückmeldung zur Kundenzufrieden-

heit.  

  

Die Schülerinnen und Schüler bewerten die Vorbereitung und Durchführung ihrer Bera-

tungsgespräche. Dabei reflektieren sie sowohl ihre eigene Gesprächsführung als auch die 

gesellschaftliche Bedeutung grenzüberschreitender Mobilität. Sie erkennen, wie Reisen in 

und durch andere Länder zur Förderung von Demokratie, Toleranz, interkulturellem Ver-

ständnis und europäischem Zusammenhalt beitragen können.  
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Lernfeld 15: 

 

Externe Einflüsse auf die wirtschaftli-

che Situation analysieren  

 

3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 40 Stunden 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Auswirkungen der ge-

samtwirtschaftlichen Entwicklungen und politischen Entscheidungen auf Mobilitäts-

dienstleister zu bewerten und Geschäftsprozesse daran auszurichten.  

  

Die Schülerinnen und Schüler analysieren die Abhängigkeit der Verkehrsbetriebe von der 

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.   

  

Die Schülerinnen und Schüler erkunden das Auftreten eines Mobilitätsdienstleisters als 

Wirtschaftsakteur auf Märkten. Sie informieren sich über den Preisbildungsprozess auf dem 

vollkommenen Markt und welchen Einfluss Eingriffe des Staates in einer sozialen Marktwirt-

schaft auf die Preisbildung im Verkehrsmarkt haben. Sie verschaffen sich einen Überblick 

über die Ziele der Wirtschaftspolitik mit den daraus resultierenden Zielbeziehungen.   

  

Die Schülerinnen und Schüler planen die Visualisierung von Reaktionen des Betriebs auf 

externe Einflüsse unter Berücksichtigung der Marktformen des Verkehrsmarktes (Monopol, 

Oligopol, Polypol) und der konjunkturellen Entwicklung. 

 

Die Schülerinnen und Schüler stellen in einer dynamischen Darstellung die Ursache-Wir-

kungsbeziehung makroökonomischer Einflüsse und die Konsequenzen auf das unterneh-

merische Handeln dar. Sie präsentieren das Wirkungsgefüge, auch mit Hilfe digitaler Me-

dien. 

  

Die Schülerinnen und Schüler prüfen das Wirkungsgefüge auf Schlüssigkeit und Realisier-

barkeit sowie die Folgen für das unternehmerische Handeln.  

  

Die Schülerinnen und Schüler reflektieren Auswirkungen der externen Einflüsse auf ihre 

persönliche Lebenswelt.  
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Teil VI Lesehinweise 

 

 

 

 
  

Lernfeld 3:  

  

Sachgüter und Dienst-leis-

tungen beschaffen und Ver-

träge schließen  

  

1. Ausbildungsjahr  

Zeitrichtwert: 80 Stunden  

  

 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, betriebliche 

Bedarfe zu erkennen und darauf basierend einen nachhaltigen und kos-

tenorientierten Beschaffungsprozess abzuleiten, durchzuführen und zu 

überwachen.  

  

Die Schülerinnen und Schüler analysieren den Bedarf an betriebsnotwendigen 

Sachgütern und Dienstleistungen.  

 

Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über die verschiedenen As-

pekte des Beschaffungsprozesses (Bestandsarten, Vertragsgestaltung, Zah-

lungsbedingungen). Sie recherchieren Bezugsquellen unter Verwendung ver-

schiedener Kommunikationswege und Datenquellen. Sie identifizieren 

rechtliche und ökonomische Handlungsspielräume sowie rechtliche und be-

triebliche Vorgaben bei Kaufvertragsstörungen.  

 

Die Schülerinnen und Schüler planen entsprechend den ermittelten Bedarfen 

den Bestellvorgang sowie die Kauf- und Zahlungsabwicklung. Dabei berück-

sichtigen sie qualitative und quantitative Kriterien sowie Aspekte der Nachhal-

tigkeit.   

  

Die Schülerinnen und Schüler erstellen Anfragen und vergleichen und bewer-

ten vorliegende Angebote. Sie treffen eine begründete Auswahlentscheidung 

auf Grundlage der berücksichtigten Kriterien. Sie bestellen Waren und Dienst-

leistungen und schließen Verträge im Namen des Betriebs ab. Sie kommuni-

zieren sowohl schriftlich als auch mündlich mit den Vertragspartnern und Ver-

tragspartnerinnen, auch in einer Fremdsprache, und nutzen dabei digitale 

Medien. Dabei halten sie die Vorschriften zum Datenschutz und zur Datensi-

cherheit ein. Sie beachten einschlägige Rechtsnormen und allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen und überwachen den Wareneingang. Sie prüfen die Erfül-

lung des Kaufvertrages auf mögliche Störungen (Schlechtleistung, Nicht-

Rechtzeitig-Leistung) und Rechtsmängel (Nichtigkeit, Anfechtbarkeit) und lei-

ten Maßnahmen zu ihrer Behebung ein. Dabei kommunizieren sie lösungsori-

entiert mit den Vertragspartnern und Vertragspartnerinnen. Sie prüfen Rech-

nungen und bereiten die Bezahlung unter Berücksichtigung der 

Zahlungsbedingungen vor (Nachlässe, Zahlungsfrist), wählen Zahlungsarten 

aus und wickeln die Zahlung ab. Sie bereiten die Belege für die Buchhaltung 

vor und erfassen diese.  

  

Die Schülerinnen und Schüler kontrollieren den Ablauf des Beschaffungspro-

zesses auch in Bezug auf Aspekte der Nachhaltigkeit und zeigen Möglichkeiten 

der Optimierung auf.  
 

 

 

Angabe des Ausbildungsjahres; 
Zeitrichtwert 

fortlaufende 
Nummer 

Kernkompetenz der übergeordneten beruflichen 
Handlung ist niveauangemessen beschrieben 

1. Satz enthält gene-
ralisierte Beschrei-
bung der Kernkompe-
tenz (siehe 
Bezeichnung des 
Lernfeldes) am Ende 
des Lernprozesses 
des Lernfeldes 

Fremdsprache ist be-
rücksichtigt  

offene Formulierungen 
ermöglichen unter-
schiedliche methodi-
sche Vorgehenswei-
sen unter 
Berücksichtigung der 
Sachausstattung der 
Schulen 

Gesamttext gibt Hinweise zur Gestaltung 
ganzheitlicher Lernsituationen über die 
Handlungsphasen hinweg 

verbindliche Min-
destinhalte sind kursiv 
markiert 

Komplexität und 
Wechselwirkungen 
von Handlungen sind 
berücksichtigt 

Fach-, Selbst-, Sozialkompetenz; 
Methoden-, Lern- und kommunikative 
Kompetenz sind berücksichtigt 

Datenschutz und Da-
tensicherheit sind be-
rücksichtigt 
 

Nachhaltigkeit in Lern- 
und Arbeitsprozessen 
ist berücksichtigt 

offene Formulierungen 
ermöglichen den Ein-
bezug organisatori-
scher und technologi-
scher Veränderungen 

berufssprachliche 
Handlungssituationen 
berücksichtigen 
 



 

Liste der Entsprechungen 

zwischen 

dem Rahmenlehrplan für die Berufsschule 
und dem Ausbildungsrahmenplan für den Betrieb 

 
in dem Ausbildungsberuf Kaufmann für Mobilität und Verkehrsservice 

und Kauffrau für Mobilität und Verkehrsservice 
 

Die Liste der Entsprechungen dokumentiert die Abstimmung der Lerninhalte zwischen 
den Lernorten Berufsschule und Ausbildungsbetrieb. 
 
Charakteristisch für die duale Berufsausbildung ist, dass die Auszubildenden ihre 
Kompetenzen an den beiden Lernorten Berufsschule und Ausbildungsbetrieb erwer-
ben. Hierfür existieren unterschiedliche rechtliche Vorschriften: 
 

• Der Lehrplan in der Berufsschule richtet sich nach dem Rahmenlehrplan der Kul-
tusministerkonferenz. 

 

• Die Vermittlung im Betrieb geschieht auf der Grundlage des Ausbildungsrahmen-
plans, der Bestandteil der Ausbildungsordnung ist. 

 
Beide Pläne wurden in einem zwischen der Bundesregierung und der Kultusminister-
konferenz gemeinsam entwickelten Verfahren zur Abstimmung von Ausbildungsord-
nungen und Rahmenlehrplänen im Bereich der beruflichen Bildung ("Gemeinsames 
Ergebnisprotokoll") von sachkundigen Lehrerinnen und Lehrern sowie Ausbilderinnen 
und Ausbildern in ständiger Abstimmung zueinander erstellt. 
 
In der folgenden Liste der Entsprechungen sind die Lernfelder des Rahmenlehrplans 
den Positionen des Ausbildungsrahmenplans so zugeordnet, dass die zeitliche und 
sachliche Abstimmung deutlich wird. Sie kann somit ein Hilfsmittel sein, um die Koope-
ration der Lernorte vor Ort zu verbessern und zu intensivieren. 



 

 

 

 

Abschnitt A: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Ausbildungsrahmenplan Rahmenlehrplan 

Berufsbildpositionen 

Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr 

1-15 16-36 1 2 3 

1. Personalwirtschaftliche Prozesse unterstützen 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 1) 

 betriebliche Arbeitsstrukturen und -prozesse 
in Bezug auf Personalplanung, 
Personalgewinnung und Personaleinsatz 
erläutern  

x  LF1 LF5  

 Einführung neuer Mitarbeitenden begleiten 
sowie bei Maßnahmen zur Personalbindung 
mitwirken 

x  LF1 LF5  

 Konzepte der Arbeitsorganisation 
unterscheiden und die 
Personaleinsatzplanung unterstützen, dabei 
rechtliche und betriebliche Regelungen 
einhalten 

x  LF1 LF5  

 Nachweise für Personaleinsatzplanung und 
Arbeitszeiterfassung führen 

x   LF5  

 Arbeitsprozesse im Hinblick auf 
Personalplanung, Personalgewinnung und 
Personaleinsatz reflektieren und 
Verbesserungen vorschlagen 

x   LF5  

2. Projektorientierte Arbeitsweisen anwenden   
(§ 4 Absatz 2 Nummer 2) 

 Planung, Strukturierung, Umsetzung und 
Steuerung betrieblicher Projekte unterstützen  

 x   LF12 

 Projektabläufe und -ergebnisse 
dokumentieren und präsentieren sowie 
Schlussfolgerungen ableiten  

 x   LF12 

 Projektabläufe an veränderte Anforderungen 
anpassen 

 x   LF12 

 Projektmanagementmethoden anwenden  x   LF12 

3. Entwicklung von Mobilitätsdienstleistungen und ihre Realisierung mitgestalten 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 3) 

 rechtliche und vertragliche Regelungen im 
Personenverkehr und bei sonstigen 
Leistungen im Sinne der Vertragspartner 
einhalten 

x  LF2, 3 LF6, 7 LF12, 14 

 Markt- und Wettbewerbsbedingungen des 
Mobilitätsmarktes für die Entwicklung und 

x   LF8 LF10, 12, 15 

BIBB:  Dr. Mottweiler / Dr. Kock 

KMK:  Großmann 
 

 

Liste der Entsprechungen 

zwischen Ausbildungsrahmenplan und Rahmenlehrplan 

der Berufsausbildung 

 

zum Kaufmann für Mobilität und Verkehrsservice und  

zur Kauffrau für Mobilität und Verkehrsservice 

Stand 03.11.2025 
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Ausbildungsrahmenplan Rahmenlehrplan 

Berufsbildpositionen 

Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr 

1-15 16-36 1 2 3 

Planung von Maßnahmen im eigenen 
Arbeitsbereich nutzen 

 Anforderungen aus Leistungskatalogen und 
Verkehrsverträgen bei der Entwicklung von 
Maßnahmen im eigenen Arbeitsbereich 
darstellen und umsetzen  

x   LF8 LF12 

 Leistungen verschiedener Verkehrsträger und 
Mobilitätsanbieter in ihrer Vernetzung 
beschreiben und bewerten 

x  LF2  LF8 LF12, 14 

 intermodale und multimodale Wegeketten 
voneinander abgrenzen und ihre 
Verknüpfungsleistungen im Rahmen von 
Mobilitätsangeboten mitgestalten 

 x   LF12 

 Plattformen und Tools des datenbasierten 
Mobilitätsmanagements anwenden und unter 
Berücksichtigung verkehrsgeographischer 
Begebenheiten für individuelle 
kundenbezogene Dienstleistungsangebote 
nutzen 

 x LF2 LF6 LF12, 14 

 bei der Angebotserstellung Aspekte von 
Umweltfreundlichkeit und Ressourcennutzung 
berücksichtigen 

 x   LF12, 13 

 Produkte und Leistungen entlang der 
Reisekette kundenorientiert unter Anwendung 
geeigneter Vertriebskanäle anbieten 

 x LF2 LF6 LF10, 12, 14 

 die Wechselwirkungen zwischen 
Kundenwünschen und der Gestaltung des 
Dienstleistungsangebots berücksichtigen 

 x LF2  LF10, 12, 15  

 Kundenfeedback aufnehmen, auswerten und 
weitergeben 

 x LF2 LF7 LF10, 12 

 Bedeutung der unternehmensübergreifenden 
Zusammenarbeit im Bereich der Mobilitäts- 
und Beförderungsleistungen herausstellen 

 x  LF8 LF12, 15 

4. Kommunikation mit Kunden und Kundinnen dienstleistungsorientiert und situativ gestalten 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 4) 

 das Auftreten und die Rolle als Dienstleister 
gegenüber den Kunden und Kundinnen 
reflektieren und das Verhalten 
kundenorientiert gestalten 

x  LF2 LF 6, 7 LF14 

 Gespräche situations- und 
zielgruppenorientiert führen unter 
Berücksichtigung der Diversität der Kunden 
und Kundinnen 

x  LF2 LF6, 7 LF14 

 Kommunikationskanäle auswählen und 
einsetzen 

x  LF2 LF6 LF14 

 unmittelbare und mittelbare 
mobilitätseingeschränkte Personen vor, 
während und nach der Reise beraten 

x  LF2 LF6 LF14 

 Kundenerwartungen ermitteln und Angebote 
des Mobilitätsanbieters unterbreiten 

x  LF2 LF6 LF10, 12, 14 

 Problemsituationen analysieren und 
Problemlösungsmöglichkeiten aufzeigen 

 x  LF7, 9 LF11 

 in Störungssituationen kundenorientiert 
kommunizieren 

 x  LF7, 9 LF11 
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Ausbildungsrahmenplan Rahmenlehrplan 

Berufsbildpositionen 

Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr 

1-15 16-36 1 2 3 

 Deeskalationstechniken präventiv und in 
Konfliktsituationen anwenden 

 x  LF7 LF11 

5. Fremdsprachen bei der Kundenkommunikation anwenden 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 5) 

 Kunden und Kundinnen Auskünfte in einer 
Fremdsprache erteilen, auch unter Nutzung 
von Medien entsprechend betrieblicher 
Vorgaben 

x  LF2 LF6, 9 LF11, 14 

 fremdsprachige Dokumentvorlagen, 
Standardtexte und Textbausteine in der 
schriftlichen und mündlichen Kommunikation 
mit internationalen Kunden und Kundinnen 
nutzen 

x  LF2, 3 LF6, 9 LF14 

 Beratungsgespräche mit Kunden und 
Kundinnen situations- und adressatengerecht 
führen 

 x LF2, 3 LF6, 7 LF14 

6. Service und Betreuung durchführen   
(§ 4 Absatz 2 Nummer 6) 

 Produkt- und Serviceleistungen Kunden und 
Kundinnen erläutern und anbieten, dabei 
entsprechende Tarife anwenden  

x  LF2 LF6 LF14 

 unmittelbar und mittelbar 
mobilitätseingeschränkte Reisende vor, 
während und nach der Reise betreuen 

x  LF2 LF6 LF14 

 IT-Systeme anwenden 
x  LF1, 2, 3 LF5, 6, 8, 9 

LF10, 12, 14, 

15 

 vertragliche Rechte und Pflichten bei der 
Leistungserfüllung beachten 

x  LF2 LF6, 7, 9 LF12, 14 

 Kunden- und serviceorientiert handeln x  LF2 LF6, 7, 9 LF12, 14 

 Service- und Sicherheitsgrundsätze des 
Ausbildungsbetriebes anwenden  

 x LF2 LF9 LF11 

 Kunden und Kundinnen in herausfordernden 
Situationen betreuen und notwendige 
Prozesse einleiten und managen 

 x  LF9 LF11 

 Marketinginstrumente betriebsbezogen 
anwenden 

 x   LF10, 12 

 am betrieblichen Verbesserungsmanagement 
mitwirken 

 x  LF5, 9 LF10, 11, 12 

7. Funktion der technischen Service- und Notfalleinrichtungen sicherstellen 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 7) 

 technische Service- und Notfalleinrichtungen 
bedienen und kontrollieren  

 x nur betrieblich nur betrieblich nur betrieblich 

 Störungen an technischen Service- und 
Notfalleinrichtungen erkennen und 
Maßnahmen zu ihrer Beseitigung einleiten  

 x  LF9  

 Kunden und Kundinnen die Bedienung 
technischer Service- und Notfalleinrichtungen 
des Betriebes erklären 

 x  LF9  

8. In Not- und Zwischenfällen Maßnahmen ergreifen  
(§ 4 Absatz 2 Nummer 8) 

 Gefahrensituationen und Gefahren erkennen 
und beurteilen 

 x  LF9 LF11 
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Ausbildungsrahmenplan Rahmenlehrplan 

Berufsbildpositionen 

Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr 

1-15 16-36 1 2 3 

 Maßnahmen zur Abwehr nach betrieblichen 
Vorgaben und Regelungen einleiten sowie 
anwenden 

 x  LF9 LF11 

 Maßnahmen zum Eigenschutz sowie zur 
Selbst- und Fremdrettung ergreifen 

 x  LF9 LF11 

 Notfallmeldekette auslösen und einhalten; 
Hilfe anfordern 

 x   LF11 

 in Notsituationen bis zum Eintreffen von 
Hilfskräften Reisende betreuen und 
informieren 

 x   LF11 

 Evakuierungsprozesse situationsbezogen 
unterstützen 

 x  LF9 LF11 

 Reisendenlenkfunktion bei Ersatzverkehren 
und Busnotverkehr übernehmen 

 x   LF11 

 Gesamtvorgang dokumentieren  x  LF9 LF11 

 betriebliche Leitlinien und Hilfsangebote zur 
Nachsorge psychisch belastender Ereignisse 
darstellen 

 x   LF11 

 mit psychisch belastenden Ereignissen 
umgehen 

 x   LF11 

9. Instrumente der kaufmännischen Steuerung anwenden 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 9) 

 Vorgänge des Zahlungsverkehrs und des 
Mahnwesens bearbeiten 

x  LF3, 4   

 Geschäftsvorfälle bearbeiten und dabei 
rechtliche und betriebliche Regelungen 
einhalten 

x  LF3, 4   

 vorbereitende Arbeiten für die Buchführung 
und für Jahresabschlüsse durchführen 

x  LF4   

 Material- und Dienstleistungsbedarf ermitteln 
und beschaffen 

x  LF3   

 Einflussfaktoren auf die Wirtschaftlichkeit in 
der betrieblichen Leistungserstellung 
beachten 

 x LF4 LF8 LF13, 15 

 Angebotskalkulation auf Basis von 
vorhandenen Kosten- und Leistungsdaten 
durchführen 

 x   LF13 

 bei der Datenerhebung unterstützen und für 
betriebliche Dokumentationen nutzen 

 x LF4  LF13 

 betriebliche Kennzahlen ermitteln und 
bewerten sowie Schlussfolgerungen ableiten, 
Maßnahmen vorschlagen sowie an deren 
Umsetzung mitwirken 

 x LF4  LF13 
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Abschnitt B: integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Ausbildungsrahmenplan Rahmenlehrplan 

Berufsbildpositionen 

Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr 

1-15 16-36 1 2 3 

1. Organisation des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 1) 

 den Aufbau und die grundlegenden Arbeits- 
und Geschäftsprozesse des 
Ausbildungsbetriebes erläutern 

während der 

gesamten  

Ausbildung 

LF1  LF8 LF15 

 Rechte und Pflichten aus dem 
Ausbildungsvertrag sowie Dauer und 
Beendigung des Ausbildungsverhältnisses 
erläutern und Aufgaben der im System der 
dualen Berufsausbildung Beteiligten 
beschreiben 

LF1 LF1, 5  

 die Bedeutung, die Funktion und die Inhalte 
der Ausbildungsordnung und des 
betrieblichen Ausbildungsplans erläutern 
sowie zu deren Umsetzung beitragen 

LF1   

 die für den Ausbildungsbetrieb geltenden 
arbeits-, sozial-, tarif- und 
mitbestimmungsrechtlichen Vorschriften 
erläutern 

LF1 LF5   

 Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der 
betriebsverfassungs- oder 
personalvertretungsrechtlichen Organe des 
Ausbildungsbetriebes erläutern 

LF1   

 Beziehungen des Ausbildungsbetriebs und 
seiner Beschäftigten zu 
Wirtschaftsorganisationen und 
Gewerkschaften erläutern 

LF1   

 Positionen der eigenen Entgeltabrechnung 
erläutern 

LF1   

 wesentliche Inhalte von Arbeitsverträgen 
erläutern 

LF1   

 Möglichkeiten des beruflichen Aufstiegs und 
der beruflichen Weiterentwicklung erläutern 

 LF5  

2. Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
(§ 3 Absatz 3 Nummer 2) 

 Rechte und Pflichten aus den 
berufsbezogenen Arbeitsschutz- und 
Unfallverhütungsvorschriften kennen und 
diese Vorschriften anwenden 

während der 

gesamten  

Ausbildung 

Alle LF Alle LF Alle LF 

 Gefährdungen von Sicherheit und Gesundheit 
am Arbeitsplatz und auf dem Arbeitsweg 
prüfen und beurteilen 

Alle LF Alle LF Alle LF 

 sicheres und gesundheitsgerechtes Arbeiten 
erläutern 

Alle LF Alle LF Alle LF 

 technische und organisatorische Maßnahmen 
zur Vermeidung von Gefährdungen sowie von 
psychischen und physischen Belastungen für 
sich und andere, auch präventiv, ergreifen 

Alle LF Alle LF Alle LF 

 ergonomische Arbeitsweisen beachten und 
anwenden 

Alle LF Alle LF Alle LF 

 Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben 
und erste Maßnahmen bei Unfällen einleiten 

Alle LF Alle LF Alle LF 

 betriebsbezogene Vorschriften des 
vorbeugenden Brandschutzes anwenden, 

nur betrieblich nur betrieblich nur betrieblich 
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Verhaltensweisen bei Bränden beschreiben 
und erste Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
ergreifen 

3. Umweltschutz und Nachhaltigkeit 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 3) 

 Möglichkeiten zur Vermeidung 
betriebsbedingter Belastungen für Umwelt 
und Gesellschaft im eigenen Aufgabenbereich 
erkennen und zu deren Weiterentwicklung 
beitragen 

während der 

gesamten 

Ausbildung 

Alle LF Alle LF Alle LF 

 bei Arbeitsprozessen und im Hinblick auf 
Produkte, Waren oder Dienstleistungen 
Materialien und Energie unter wirtschaftlichen, 
umweltverträglichen und sozialen 
Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit nutzen 

Alle LF Alle LF Alle LF 

 für den Ausbildungsbetrieb geltende 
Regelungen des Umweltschutzes einhalten 

Alle LF Alle LF Alle LF 

 Abfälle vermeiden sowie Stoffe und 
Materialien einer umweltschonenden 
Wiederverwertung oder Entsorgung zuführen 

Alle LF Alle LF Alle LF 

 Vorschläge für nachhaltiges Handeln für den 
eigenen Arbeitsbereich entwickeln 

Alle LF Alle LF Alle LF 

 unter Einhaltung betrieblicher Regelungen im 
Sinne einer ökonomischen, ökologischen und 
sozial nachhaltigen Entwicklung 
zusammenarbeiten und adressatengerecht 
kommunizieren 

Alle LF Alle LF Alle LF 

4. Digitalisierte Arbeitswelt 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 4) 

 mit eigenen und betriebsbezogenen Daten 
sowie mit Daten Dritter umgehen und dabei 
die Vorschriften zum Datenschutz und zur 
Datensicherheit einhalten 

während der  

gesamten  

Ausbildung 

Alle LF Alle LF Alle LF 

 Risiken bei der Nutzung von digitalen Medien 
und informationstechnischen Systemen 
einschätzen und bei deren Nutzung 
betriebliche Regelungen einhalten  

Alle LF Alle LF Alle LF 

 ressourcenschonend, adressatengerecht und 
effizient kommunizieren sowie 
Kommunikationsergebnisse dokumentieren 

Alle LF Alle LF Alle LF 

 Störungen in Kommunikationsprozessen 
erkennen und zu ihrer Lösung beitragen 

Alle LF Alle LF Alle LF 

 Informationen in digitalen Netzen 
recherchieren und aus digitalen Netzen 
beschaffen sowie Informationen, auch fremde, 
prüfen, bewerten und auswählen 

Alle LF Alle LF Alle LF 

 Lern- und Arbeitstechniken sowie Methoden 
des selbstgesteuerten Lernens anwenden, 
digitale Lernmedien nutzen und Erfordernisse 
des lebensbegleitenden Lernens erkennen 
und ableiten 

Alle LF Alle LF Alle LF 

 Aufgaben zusammen mit Beteiligten, 
einschließlich der Beteiligten anderer Arbeits- 
und Geschäftsbereiche, auch unter Nutzung 
digitaler Medien, planen, bearbeiten und 
gestalten 

Alle LF Alle LF Alle LF 
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 Wertschätzung anderer unter 
Berücksichtigung gesellschaftlicher Vielfalt 
praktizieren 

Alle LF Alle LF Alle LF 

5. Im Arbeitskontext kultursensibel handeln 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 5) 

 Vorteile von kultursensiblem Verhalten 
insbesondere für den eigenen beruflichen 
Kontext darstellen  

 x Alle LF Alle LF Alle LF 

 Gleichbehandlung und Inklusion im 
Arbeitskontext mitgestalten  

 x Alle LF Alle LF Alle LF 

 sozio-kulturelle Unterschiede identifizieren, 
mögliche Auswirkungen auf die 
Kommunikation reflektieren und in der 
Zusammenarbeit berücksichtigen 

 x Alle LF Alle LF Alle LF 

 Missverständnisse und Konflikte sowie deren 
Ursachen erkennen und geeignete 
Handlungsmöglichkeiten zur Lösung abwägen 
und anwenden 

 x Alle LF Alle LF Alle LF 

 


